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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 13.03.2020 

Aktenzeichen: 51122-120-21 Vorlage Nr. 2-2288/20/12-119 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Stadtrat 20.05.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Bauleitplanung der Stadt Gerolstein 
Bebauungsplan "Gerolstein-Nord IV - Sandborn" 
Entwurfs- und Offenlagebeschluss nach § 4a BauGB 
 
Sachverhalt: 
 
Die Thematik wurde zuletzt in der Sitzung des Bauausschusses am 19.02.2020 erörtert, wo auch eine chro-
nologische Abfolge vorgestellt wurde. In gleicher Sitzung hat Herr Dipl-Ing. Volker Ganz vom Büro FIRU GfI 
die Erstellung des Immissionsschutzgutachtens zum Schießstand erläutert.  
 
Der Bauausschuss des Stadtrates hatte bereits in der Sitzung am 11.09.2019 dem Stadtrat empfohlen, auf 
Grundlage der Stellungnahmen aus der letzten Offenlage sowie der Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange die Planurkunde vom Mischgebiet wieder auf die Vorentwurfsfassung (WA) zurückzu-
führen.  
 
Der Stadtrat hatte zuletzt in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Planung von einem allgemeinen Wohngebiet 
(WA) unter Erweiterung des Plangebietes in ein Mischgebiet umgewandelt – siehe nachstehenden Planaus-
zug.  
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Die Planunterlagen haben in der Zeit vom 28.12.2018 – 31.01.2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Gerolstein, Rathaus Gerolstein, Zimmer 211 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die Offenlage 
wurde im Mitteilungsblatt „Verbandsgemeinde Gerolstein aktuell“ am 21.12.2018 öffentlich bekannt ge-
macht. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden schriftlich am Verfahren beteiligt.  
 
Die Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägungsvorschläge sind als Anlage im Sit-
zungsdienstprogramm abrufbar. Die Stellungnahmen können weiterhin einzeln bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung eingesehen werden. 
 
Gemäß Beschlussempfehlung des Bauausschusses vom 11.09.2019 wird das Plangebiet wieder in ein allge-
meines Wohngebiet zurückgeführt, wie nachstehend dargelegt: 
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Für die Änderung der Planurkunde ist eine erneute Offenlage der Unterlagen erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat nimmt die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken aus der zweiten Offenlage zur 
Kenntnis. Die Abwägungsvorschläge werden vollumfänglich übernommen. Der Bebauungsplan wird wieder 
– gemäß Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses – in ein Allgemeines Wohngebiet umgewandelt.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die geänderte Planung erneut öffentlich auszulegen und die betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange am Verfahren zu beteiligen.  
 
 
 
 
Anlage(n):  
2019-03-20_STBA_TOP_3-oeff_Beschlussvorlage_2019-0080_Anlage_1 
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